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 Rufbereitschaft 
Es fehlt eine gesetzliche Definition. Tage mit Rufbereitschaft sind nicht beschäftigungs-
frei. Sie verletzen die Sonn- und Feiertagsruhe Denn es bleiben 3 Pflichten  

1. ständige Erreichbarkeit  
2. ständige Einsatzbereitschaft 

eine vertragsgemäße Tätigkeit aufzunehmen 
(Begutachten, Anweisen, Weg zum Arbeitsplatz Zurücklegen) 

3. unverzügliche Aufnahme der Arbeit auf Anforderung. 
Fällt Rufbereitschaft an einen Sonn- oder Feiertag, zieht dies den Anspruch eines Ersatz-
ruhetags nach sich. 
 

Arbeitszeitgesetz ArbZG   § 5    Ruhezeit  
(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine unun-
terbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. 
(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern […]  um bis zu 
eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines 
Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen 
Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird. 
(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen Einrichtun-
gen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kürzungen der Ruhezeit 
durch Inanspruchnahmen während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte 
der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten ausgeglichen werden. 

 
 
 
 
 TVöD-K 
§ 6    Regelmäßige Arbeitszeit 
(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betriebli-

cher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feier-
tags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbe-
schäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer 
Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrar-
beit verpflichtet. 

§ 7    Sonderformen der Arbeit 
(4) Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 

der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um 
auf Abruf die Arbeit aufzunehmen.  Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren 
technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 

§ 7.1    Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
(8) Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in 

Ausnahmefällen Arbeit anfällt.  
Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchst-
arbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten werden (§ 7 ArbZG). 

§ 10    Arbeitszeitkonto 
(3)  Weitere Kontingente (z.B. Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch 

Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 
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§ 8    Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt.  

2Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für 
Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle.  
3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbe-
reitschaft beginnt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den 
Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 
Niederschriftserklärung  4. Zu § 8 Abs. 3: 
Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind sich die Tarif-
vertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochenendrufbereitschaft am 
Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Beschäftigte folgende Pauscha-
len: Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pauschale für 
Montag. Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte." 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

2   * 
mein individuelles Stundenentgelt 

Samstag 
Sonntag 4   * 
 

je auf einen Montag 
bis Freitag fallenden 
Feiertag  zusätzlich 

2   * mein individuelles Stundenentgelt 

 

4Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb des Aufenthaltsortes im 
Sinne des § 7 Abs. 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der 
hierfür erforderlichen Wegezeiten  jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem 
Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 
5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des  
§ 7 Abs. 4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtun-
gen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die 
nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen 
Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. […] 
7Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft.  8Eine Rufbereitschaft im 
Sinne von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf 
Stunden vor. 9In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der 
Rufbereitschaft 12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle 
gezahlt. 
 

§ 24    Berechnung und Auszahlung des Entgelts 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (z. B. Zeitzu-
schläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 

 

Nebenabrede zum Arbeitsvertrag: 
Wir vereinbaren für die Leistung einer wochenweisen Rufbereitschaft die gemäß §24 TVöD  
pauschalierte Zahlung von 18 Stundenentgelten, aufgerundet auf die 2. Stelle vor dem Komma 
(18 * derzeit 16,77 €   =  aufgerundet 310 €). 
Für jeden Feiertag, der auf einen Montag bis Freitag fällt werden 2 weitere Stundenentgelte gezahlt; dies 
gilt nicht, wenn an diesem Tag die Rufbereitschaft endet. 
Diese Nebenabrede kann mit Frist von 3 Kalendermonaten gekündigt werden. 


